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Damit sind wir am Schluss der Beratung und können zur Abstimmung kommen. Der Aus-
schuss für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt in 
Drucksache 14/10118, den Gesetzentwurf Drucksache 14/9760 abzulehnen. Wer dieser 
Beschlussempfehlung folgen möchte, den darf ich um das Handzeichen bitten. – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Gibt es Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen und der 
Gesetzentwurf in der zweiten Lesung abgelehnt. 
Meine Damen und Herren, ich rufe auf: 

4 Landesregierung muss ihren Ankündigungen Taten folgen lassen: Mindestlohn für die Leih- und 
Zeitarbeitsbranche 
Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10519 

Für die antragstellende Fraktion der SPD erteile ich dem Abgeordneten Schmeltzer das 
Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Rainer Schmeltzer (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Leider kann 
ich nicht „lieber Arbeitsminister“ sagen; denn er ist noch nicht da. 

(Barbara Steffens [GRÜNE]: Doch!) 
– Entschuldigung, Herr Arbeitsminister. Herzlich willkommen bei dieser Debatte! Das war 
eine Punktladung. Es wäre schön, wenn dieser Arbeitsminister immer Punktlandungen hin-
legen würde. 

(Zuruf von der CDU: Das war aber ein Auftakt Ihrer Rede! Donnerwetter!) 
Ich fange auch gleich mit einem Zitat des Arbeitsministers an. Das ist immer am schönsten; 
denn zumindest in der Presse hat er gute Zitate. Am 14. Februar 2008 schrieb die Presse – 
mittlerweile dürfte das eines der in diesem Plenum am häufigsten verwendeten Zitate sein – 
mit Bezug auf den iGZ-Kongress der Zeitarbeitsbranche – ich zitiere –: 

Wenn die Branche nicht ins Entsendegesetz aufgenommen wird, können Anbieter aus 
Osteuropa ab 2009 zu den Löhnen ihres Landes hier arbeiten. Die dadurch absehbaren 
sozialen Verwerfungen besonders im Helferbereich halten wir in Deutschland nicht aus. 

Weiter schreibt die „WAZ“ in Bezug auf Herrn Laumann: 
Um die Branche vor dem Lohndruck aus Osteuropa zu schützen, ist er deshalb „ent-
schieden dafür, sie ins Entsendegesetz aufzunehmen“. 

(Beifall von der SPD) 
Recht hat der Minister. Das haben wir in diesem Haus mehrfach debattiert. Wenn er diese 
Aussage auch eine Woche später relativiert hat – bezüglich des Jahres 2009 hat er dann 
gesagt: oder 2011 –, so hat er doch anschließend in unserer Debatte seinen Wunsch zur 
Aufnahme des Mindestlohns ins Entsendegesetz der Zeitarbeitsbranche deutlich gemacht. 
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Allerdings hat er das insofern wieder relativiert, als dass er anschließend in der namentli-
chen Abstimmung gegen seine eigene Meinung gestimmt hat. 
In einem Artikel auf www.süddeutsche.de vom 17. September 2009 wird Herr Laumann mit 
folgenden Worten zitiert: 

Da muss und wird es 2010 eine Regelung geben, egal wer regiert. 
Jetzt regieren Sie ja, Herr Laumann. 
Weil Sie das Jahr 2010 angesprochen haben, können wir an dieser Stelle auch Ihre Aussa-
ge bei unserer Plenarsitzung am 11. September 2009 zitieren. Dort haben Sie ausgeführt: 

Wir müssen alles dafür tun, dass die Zeitarbeitsbranche spätestens im Jahre 2010 ins 
Entsendegesetz aufgenommen wird. 

Richtig, Herr Minister. Jetzt haben wir das Jahr 2010. Jetzt gilt es auch, endlich zu handeln. 
Die Zeit der Überschriften seit zwei Jahren ist auch an dieser Stelle endlich vorbei; denn Sie 
sind nach wie vor Arbeitsminister, wenn auch nur noch für 108 Tage hier im Lande Nord-
rhein-Westfalen. Die Arbeitsminister auf Bundesebene besitzen ja neuerdings das CDU-
Parteibuch. Auf Bundesebene gibt es in der kurzen Legislaturperiode in diesem Ressort 
mittlerweile schon die zweite Besetzung. 
Viele Überschriften wurden gesetzt – alle richtig. Viele Interviews wurden gegeben – alle 
richtig. Viele TV-Auftritte haben Sie zu diesem Thema absolviert – alle richtig. Immer haben 
Sie sich mit dem gleichen Tenor geäußert und gesagt, der Mindestlohn für die Zeitarbeits-
branche müsse ins Entsendegesetz aufgenommen werden. Das ist eine Forderung, die wir 
hier nachhaltig gestellt haben, die in diesem Haus aber nicht die Mehrheit gefunden hat. 
Bei Ihnen finden wir auch immer wieder die öffentliche Kritik an den Tarifverträgen der so-
genannten christlichen Gewerkschaften, die unter anderem das Hindernis dafür sind, dass 
es eben nicht so kommt, wie es sein muss. Sie sind Vertreter der CDU und kritisieren die 
christlichen Gewerkschaften. Ich teile Ihre Kritik. Ihre Kollegen auf Bundesebene, die auch 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union sind – stellvertretend nenne ich hier einmal 
Herrn Dr. Brauksiepe –, gehen nach wie vor zu den Kongressen der christlichen Gewerk-
schaften, bauchpinseln diese Gewerkschaften und unterstützen sie bis zum Gehtnichtmehr. 
Wer hat eigentlich als Arbeitsminister, arbeitsmarktpolitischer Sprecher und Führer der 
christlich-demokratischen Arbeitnehmer in Ihrer Partei das Sagen? - Ist das der Bundesvor-
sitzende der CDA, der zum Schutze der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas 
durchsetzen will, oder geht es um den Lobbyismus, um das „C“ vorne, damit christliche 
Gewerkschaften letztendlich nicht in Verruf kommen? Das ist der Punkt. Da müssen Sie 
sich durchsetzen.  
Warum Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche? - Sie haben sich auf dem Kongress der iGZ 
2008 für den Mindestlohn ausgesprochen. Ich habe die Begründung gerade genannt: die 
kommende Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Lohndruck aus Osteuropa. Alles dies ist richtig. 
Ich frage mich nur, Herr Laumann: Ist dies Ihre persönliche Meinung, oder sprechen Sie hier 
für die Landesregierung? Denn Frau Thoben hat sich auf dem Kongress der iGZ am 19. 
November 2009 in Gelsenkirchen, also ein Jahr später, generell gegen diesen Mindestlohn 
im Entsendegesetz ausgesprochen.  
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Ich frage mich letztendlich: Spricht Frau Thoben für die Landesregierung, sprechen Sie für 
die Landesregierung, oder kann bei der Landesregierung draußen jeder sagen, was er will, 
weil das Handeln und das Sprechen sowieso unterschiedliche Dinge sind, wie wir es seit 
viereinhalb Jahren kennen.  
Apropos Handeln: Als wir hier im Hause im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Ko-
alitionsvertrag auf der Berliner Ebene gesprochen haben, kam auch das Thema Mindest-
lohn und Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zur Sprache, weil nämlich im Koalitionsver-
trag neuerdings geregelt ist, dass solche Dinge nicht mehr der Bundesarbeitsminister bzw. 
jetzt die -ministerin alleine machen kann, sondern dass das grundsätzlich einvernehmlich im 
Kabinett geschehen muss. Da haben Sie gesagt: Das ist doch selbstverständlich. Das gilt 
für meine Allgemeinverbindlichkeitserklärungen auch. Das ist normales Vorgehen in einer 
Regierung. - Am Montag dieser Woche haben Sie im „Süddeutschen Fernsehen“ bei 
„2+LEIF“ gesagt, als Sie zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung angesprochen wurden, 
dass dies eventuell nicht immer im Sinne Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus Partei und Ko-
alition sei. Ich zitiere - da antwortet Herr Laumann -: Da habe ich kein Problem mit in Nord-
rhein-Westfalen. Ich mach’ das einfach. 
Ja, was ist denn jetzt richtig? Geht das ins Kabinett oder kann Herr Laumann hier in Nord-
rhein-Westfalen machen, was er will - ohne das Kabinett? Das wäre an dieser Stelle einmal 
die Frage. Antworten wie sie passen, das Kabinett wird in das Handeln offensichtlich nicht 
mit einbezogen!  
Bleiben wir bei „2+LEIF“ am Montag. Ihr Halleluja auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärun-
gen hier in Nordrhein-Westfalen haben wir schon des Öfteren gehört. Ich habe Ihnen schon 
des Öfteren einiges darauf erwidert. Ich möchte das auch gerne wieder tun, wenn das Halle-
luja gleich wieder gerufen wird.  
Ihr Job ist es, bei Antragstellung durch die Tarifvertragspartner diese Allgemeinverbindlich-
keitserklärungen auf den Weg zu bringen. Da sagen Sie im Südwest-Fernsehen am Mon-
tagabend, dass kein einziger Ihrer Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die Sie in den vier-
einhalb Jahren abgeschlossen haben, kein einziger Tarifvertrag unter 7,50 € liege. Das ist 
sehr populär. Vor dem Fernseher kann man ja sitzen und schimpfen, das hört ja keiner. Ich 
will jetzt einmal hier laut schimpfen. Das stimmt nicht, Herr Minister Laumann! Das ist die 
Unwahrheit! Auch Sie schließen Allgemeinverbindlichkeitserklärungen unter 7,50 € ab.  

(Minister Karl-Josef Laumann: Wo denn?) 
Kollegin Kraft hat es heute Morgen schon einmal erwähnt: Bei der Unterzeichnung der All-
gemeinverbindlichkeitserklärung zum Tarifvertrag im Hotel- und Gaststättengewerbe ging es 
um 6,30 €; jetzt sind es immerhin schon 6,50 €. Es ist schlicht die Unwahrheit, was Sie im 
Fernsehen sagen, der Öffentlichkeit vorgaukeln. Das ist nicht richtig. Sie müssen endlich 
dazu stehen, dass Ihr Handeln ein anderes ist als das, was Sie den Menschen draußen 
glauben machen wollen. 

(Beifall von der SPD) 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen sind nicht schlecht. Sie sind gut. Aber die Zeitarbeit 
ins Entsendegesetz aufzunehmen, ist besser. Sie wissen, am besten wäre es natürlich, 
wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn hätten. Schon heute hat, wie der BMAS ermittelt 
hat, der Steuerzahler Aufstockerleistungen ausschließlich an Zeitarbeiter für einen Zeitraum 



Landtag  21.01.2010 
Nordrhein-Westfalen 123 Vorläufiges Plenarprotokoll 14/141 

Von der Rednerin/vom Redner nicht autorisiert - Nur zur Vorabinformation bestimmt 
N i c h t   z i t i e r f ä h i g ! 

von Mai 2008 bis Mai 2009 in Höhe von sage und schreibe 531 Millionen € gezahlt. 
531 Millionen € werden in einem Jahr ausgegeben nur an Zeitarbeiter, die Aufstockerleis-
tungen nach dem SGB II bekommen müssen, weil sie von ihrem Geld alleine nicht leben 
können. Das ist Subventionierung von Billiglöhnen zugunsten der Unternehmen. Das muss 
endlich ein Ende haben.  
Kurz und knapp: Es ist 2010. Setzen Sie Ihre unendlichen Ankündigungen endlich um! Be-
reiten Sie eine Initiative im Bundesrat vor, damit die Zeitarbeitsbranche endlich mit einem 
Mindestlohn ins Entsendegesetz aufgenommen wird! 
Ein letztes Wort als Nachtrag zu dem, was gestern in Ihrem letzten Wortbeitrag an Unsägli-
chem stattgefunden hat: Sie haben die Arbeiterwohlfahrt im westlichen Westfalen zum wie-
derholten Male unqualifiziert und unbegründet angegriffen. 

(Minister Karl-Josef Laumann: Was?) 
Ich zitiere den Minister 

(Günter Garbrecht [SPD]: Da wird er wach!) 
aus der gestrigen Plenardebatte:  

Ich möchte Ihnen als Sozialminister hier im Plenum des Landtags ganz klar sagen, dass 
ich die Einführung von Zeitarbeitsfirmen mit dem Grundgedanken eines Wohlfahrtsver-
bandes für unvereinbar halte. Ich finde, dass diese Vorgänge bei der Arbeiterwohlfahrt 
mein Ministerium veranlassen müssen zu prüfen, ob ein solcher Wohlfahrtsverband noch 
all die Vorteile genießen darf, die in diesem Land Wohlfahrtsverbände genießen. 

Herr Altenbernd hat Ihnen gestern schon geantwortet; die entsprechende Pressemitteilung 
ist auch rausgegangen.  
Sie haben heute Morgen beim Empfang des VdK einen allgemeinen Generalangriff auf die 
Wohlfahrtsverbände vorgenommen, wobei Sie die AWO nicht einzeln angesprochen haben. 
Seit zwei Jahren entziehen Sie sich der Diskussion zur Deregulierung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes. Zum Schlecker-Kaufboykott haben Sie aufgerufen, was letztendlich 
auch den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern nicht hilft.  
Denen, die zur ordnungsgemäßen Umsetzung ihrer Aufträge, zum Beispiel des Pflegeauf-
trags, Leiharbeitnehmer einsetzen, die gemäß DGB-Tarifvertrag vergütet werden, dazu 
noch außertarifliche Zulagen bekommen und Vermittlungsquoten von bis zu 60 % in den 
ersten Arbeitsmarkt haben, und zwar Vermittlungsquoten ohne Abschlussgebühr, wie es in 
der Zeitarbeitsbranche – leider Gottes – üblich ist, wiederum die Unterstützung des Landes 
vorenthalten zu wollen, ist ein Verhalten, das eines Sozialministers absolut nicht würdig ist.  

(Beifall von Gabriele Sikora [SPD]) 
Im Umkehrschluss Ihrer Wahrnehmung zu dem Sachstand, den Sie hier ausgeführt haben, 
wäre der nächste Schritt sicherlich die Durchleuchtung der kirchlichen Tarifverträge, um sich 
auch einmal genau die Löhne im Niedriglohnbereich anzusehen und ihnen anschließend die 
Landesunterstützung zu entziehen. Ehrenamt und Wohlfahrt in Sonntagsreden hervorzuhe-
ben und dann mit Füßen zu treten, ist blanker Zynismus. - Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 




